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 DATENSCHUTZ- 
 TICKER

stattgeben (Urteil vom 14. November 2019 − 15 U 89/19). Das 
ohne Einwilligung des Arztes erstellte Profil sei unzulässig, da 
Jameda das Profil nicht als neutrale Information bereitstelle, 
sondern in dem Profil noch auf andere Ärzte hinweise, die als 
Premiumkunden für diese Form der Werbung bezahlen. Durch 
diese verdeckten Vorteile agiere Jameda nicht mehr als neutra-
ler Plattformbetreiber. 

Das vollständige Urteil steht hier zur Verfügung. 

3. Behördliche Maßnahmen

+++ AUFSICHTSBEHÖRDE NIEDERSACHSEN ZIEHT 
BIL ANZ ZU DSGVO - QUERSCHNITTSPRÜFUNG +++
Die niedersächsische Datenschutzaufsichtsbehörde hat den Ab-
schlussbericht aus ihrer Querschnittsprüfung von insgesamt 50 
Unternehmen veröffentlicht. Erhebliche Defizite stellte die Behör-
de vor allem bei den Themen technisch-organisatorische Schutz-
maßnahmen und Datenschutz-Folgenabschätzungen fest. Die 
Behörde kündigte an, auf Basis der festgestellten Defizite weitere 
Kontrollen und ggf. auch Bußgeldverfahren durchzuführen.  

Die zugehörige Pressemitteilung können Sie hier nachlesen.

+++ BUẞGELD GEGEN RHEINL AND - PFÄLZISCHES 
KR ANKENHAUS WEGEN PATIENTENVERWECHS-
LUNG BEI RECHNUNGSSTELLUNG +++

Ein Krankenhausträger hat ein Bußgeld in Höhe von EUR 105.000 
der Datenschutzaufsichtsbehörde von Rheinland-Pfalz akzeptiert. 
Mit dem Bußgeld ahndet die Behörde technische und organisato-
rische Defizite in dem Krankenhaus bei der Datenverarbeitung. 
Durch diese Defizite wurden zwei Patienten verwechselt und in 

 1. Entwicklungen der 
      Gesetzeslage

+++ ePRIVACY-VERORDNUNG AUF UNABSEHBARE 
ZEIT VERSCHOBEN +++ 
Die EU-Kommission beabsichtigt, einen neuen Entwurf für die sog. 
ePrivacy-Verordnung, durch welche die DSGVO u. a. zu Cookies
und Analysetools ergänzt werden soll, zu erstellen, um die bisher 
stagnierenden Verhandlungen zur ePrivacy-Verordnung neu zu 
beleben. Hierdurch werden die Verhandlungen um die ePrivacy-
Verordnung jedoch wieder in die Ausgangslage zurückgesetzt 
und die Verabschiedung klärender Regelungen im Bereich elek-
tronischer Kommunikation dürfte auf einen noch nicht näher ab-
sehbaren Zeitraum hinausgeschoben werden.  

Die Pressemeldung mit weiteren Informationen finden Sie hier.

+++ ÄNDERUNGEN DES BDSG IN KRAFT GETRETEN +++ 
Am 26. November 2019 sind verschiedene Anpassungen des BDSG 
und weiterer Gesetze zur Vereinfachung einzelner Bereiche des 
Datenschutzes in Kraft getreten. Nunmehr muss ein Datenschutz-
beauftragter erst bei mindestens 20 Beschäftigten, die ständig mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten betraut sind, bestellt 
werden. Zudem können nichtöffentliche Verantwortliche besonde-
re Kategorien von Daten (wie Gesundheitsdaten) auch aus Grün-
den eines erheblichen öffentlichen Interesses verarbeiten. Auch 
ist eine Einwilligung eines Beschäftigten in Datenverarbeitungen 
nicht mehr nur schriftlich, sondern auch elektronisch möglich. 

Das vollständige Änderungsgesetz können Sie hier einsehen.

2. Rechtsprechung

+++ OLG KÖLN: BEWERTUNGSPROFIL E INES ARZ-
TES IST UNZUL ÄSSIG, SOWEIT DARIN FÜR KON -
KURRENTEN GEWORBEN WIRD +++
Das Oberlandesgericht Köln hat der Klage eines Arztes auf Lö-
schung seines Profils bei der Bewertungsplattform „Jameda“ 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2019/15_U_89_19_Urteil_20191114.html
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/allgemein/presseinformationen/abschluss-der-querschnittsprufung-182253.html
https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/commission-to-present-revamped-eprivacy-proposal/
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl119s1626.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2019_48_inhaltsverz%27%5D__1576593114931
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+++ DSK BETONT E INWILLIGUNGSERFORDERNIS 
BE I WEITERGABE VON DATEN MIT GESUNDHEITS-
BEZUG DURCH GESUNDHEITSAPPS UND 
-WEBSEITEN +++

Die DSK weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass die Auf-
sichtsbehörden die Datenübermittlungen in Apps und Webseiten
mit Gesundheitsthemen – insbesondere durch Analyse- und 
Trackingtools – zunehmend kritisch beobachten. Die Behörden 
betonen, dass Gesundheitsdaten, die sich auch aus der Nut-
zung bestimmter Inhalte einer Webseite oder App ergeben kön-
nen, nur mit Einwilligung des Nutzers weitergegeben werden 
dürfen. 

Die Stellungnahme können Sie hier nachlesen.

+++ FR ANZÖSISCHE AUFSICHTSBEHÖRDE VERÖF -
FENTLICHT VERZEICHNIS E IGENER DATENVER AR-
BEITUNGSTÄTIGKEITEN UND HINWEISE ZUR AUS-
WAHL DER RECHTSGRUNDL AGE FÜR DIE 
VER ARBEITUNG +++
Die französische Datenschutzaufsichtsbehörde CNIL hat ein 
Dokument mit einer Auflistung der durch die Behörde durch-
geführten Datenverarbeitungen veröffentlicht, um Verantwortli-
chen eine Orientierung bei der Erstellung der Verarbeitungsver-
zeichnisse zu geben. Zudem gibt die CNIL anhand einzelner 
aufgeführter Datenverarbeitungen Hinweise zur Auswahl der 
korrekten Rechtgrundlage für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten. 

Die Pressemitteilung und das Verfahrensverzeichnis (auf Franzö-
sisch) sind hier abrufbar.

Die Hinweise zur Auswahl der Rechtsgrundlage (auf Französisch) 
sind hier bereitgestellt.

Auch kurz vor den Weihnachtsfeiertagen gibt es also zahlreiche, 
mitunter überraschende Entwicklungen im Datenschutz, die man 
im Auge behalten sollte. Doch bleiben diese im aktuellen Monat 
sicherlich nicht die einzigen Überraschungen, schließlich ist die 
vorweihnachtliche Zeit angebrochen. 

Wir wünschen Ihnen daher ein frohes wie besinnliches Weih-
nachtsfest ohne datenschutzrechtliche Beanstandungen oder 
sonstige missliebigen Überraschungen.

der Folge Rechnungen mit Patientendaten an den falschen Emp-
fänger versendet. Positiv berücksichtigte die Behörde die nach-
weislichen Bemühungen des Krankenhausträgers um Verbesse-
rung der Abläufe.

Die offizielle Pressemitteilung hierzu finden Sie hier.

+++ POLNISCHE AUFSICHTSBEHÖRDE VERHÄNGT 
BUẞGELD WEGEN FEHLENDER E INFACHER MÖG -
LICHKEIT FÜR WIDERRUF E INER E INWILLIGUNG +++

Die polnische Aufsichtsbehörde hat ein Bußgeld von ca. 
EUR 47.000 gegen ein Unternehmen verhängt, das den Widerruf 
einer datenschutzrechtlichen Einwilligung nur bei Angabe eines 
Grundes akzeptierte und überdies irreführende, nicht hinreichend 
klare Informationen zur Widerrufsmöglichkeit für die Betroffenen 
bereitstellte, sodass der Widerruf nicht ebenso einfach möglich 
war wie die Erteilung der Einwilligung.

Nähere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung hier.

4. Stellungnahmen

+++ DEUTSCHE AUFSICHTSBEHÖRDEN: GOOGLE 
ANALY TICS NUR NOCH MIT E INWILLIGUNG 
ERL AUBT +++
Die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden erachten in jüngs-
ten Stellungnahmen einheitlich den Einsatz von Google Analytics 
in Webseiten ausdrücklich als unzulässig, es sei denn, es wurde 
zuvor eine Einwilligung der Nutzer hierzu eingeholt. Eine Recht-
fertigung auf anderem Wege, z. B. über berechtigte Interessen, 
sei ausgeschlossen. Grund dafür sei, dass Google sich in den 
Nutzungsbedingungen mittlerweile vorbehält, die durch den 
Dienst erfassten Daten auch zu eigenen Zwecken zu verarbeiten, 
sodass keine Auftragsverarbeitung mehr vorliege. Die daten-
schutzkonforme Einbindung von Google Analytics wollen die Auf-
sichtsbehörden zukünftig verstärkt überprüfen.

Zu der exemplarischen Stellungnahme der Aufsichtsbehörde Berlin
gelangen Sie hier.

+++ DSK VERÖFFENTLICHT LE ITLINIEN ZUR 
PRÜFUNG DES E INSATZES VON WINDOWS 10 +++
Die Konferenz der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden 
(DSK) hat ein abstraktes Prüfungsschema bereitgestellt, das Ver-
antwortlichen, die Windows 10 einsetzen wollen, die konkrete 
rechtliche Prüfung erleichtern soll, ob sie beim Einsatz von Win-
dows 10 die datenschutzrechtlichen Anforderungen einhalten. 
Insbesondere müssen Verantwortliche auch kontrollieren, ob Up-
dates und neue Funktionen in Windows 10 zu einer Änderung der 
rechtlichen Bewertung führen. 

Die Leitlinien der DSK sind hier abrufbar.

https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/DSK/2019/2019-DSK-Gesundheitswebseiten_Apps.pdf
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-registre-rgpd
https://www.cnil.fr/fr/comment-choisir-la-base-legale-dun-traitement-cas-pratiques-avec-certains-traitements-mis-en-oeuvre
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/geldbusse-gegen-krankenhaus-aufgrund-von-datenschutz-defiziten-beim-patientenmanagement/
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/polish-dpa-withdrawal-consent-shall-not-be-impeded_en
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/pressemitteilungen/2019/20191114-PM-Analyse_Trackingtools.pdf
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/20191106_win10_pruefschema_dsk.pdf
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HINWEISE 
Diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar.

Wenn Sie diesen Newsticker nicht mehr erhalten möchten, 
können Sie jederzeit per E-Mail (bitte E-Mail mit Betreff 
„Abbe stellen“ an newsletter@bblaw.com) oder sonst  
ge gen  über BEITEN BURKHARDT widersprechen. 

Für Rückfragen sprechen Sie den BEITEN BURKHARDT Anwalt Ihres Vertrauens an oder wenden Sie sich direkt an das 
BEITEN BURKHARDT Datenschutz-Team:
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